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Messe-Speditionstarife 2008 
 

Deutsche Messe 
Hannover 

 
Allgemeines 

 
 

§1 
 
Die Messe-Speditionstarife 1 bis 4 gelten für alle aufgeführten Leistungen, die die von der 
Deutschen Messe vertraglich verpflichteten Speditionen auf dem Messegelände in Hannover 
ausführen. Für nicht aufgeführte Leistungen gelten die üblichen Sätze in der Spedition und 
Lagerung bzw. Einzelvereinbarungen zwischen Auftraggeber und Messespedition. 
 

§2 
 
Die nachstehend aufgeführten Entgelte für Leistungen der Messe-Speditionen sind 
Höchstsätze exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

§3 
 
Für Aufträge an die Messe-Speditionen nach den Messe-Speditionstarifen gelten die 
Allgemeinen Deutschen Spediteur-Bedingungen (ADSp), jeweils neueste Fassung. 
 Für Schwertransporte und Kranarbeiten mit Stückgewichten über 20 to haften die 
Speditionen jedoch nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranarbeiten (BSK), neueste Fassung. 
Die ADSp und BSK liegen zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Speditionen aus. 
 

§4 
 
Die Haftung der Messe-Speditionen richtet sich nach dem Umfang des erteilten Auftrages. 
Soweit nichts anderes geregelt ist und der Auftrag die Anlieferung am Messestand bzw. die 
Abholung vom Messestand einschliesst, endet die Haftung mit dem Abstellen des 
Messegutes sowie des Leergutes am Messestand des Auftraggebers und beginnt beim 
Rücktransport mit dem Beginn des Beförderungsvorganges vom Messestand. 
 
Transport-, Lager- und/oder Ausstellungsversicherungen werden von den Messe-
Speditionen oder der Deutschen Messe nur nach besonderem Auftrag abgeschlossen oder 
vermittelt. Ohne einen derartigen Auftrag bleiben die Sendungen unversichert. Aufgrund 
gesetzlicher und vertraglicher Haftungsbeschränkungen wird der Abschluss von Transport-, 
Lager-, und/oder Ausstellungsversicherungen über die Messe-Speditionen oder die 
Deutsche Messe dringend empfohlen. 
 

§5 
 
Der Einsatz von Kranen, kraftbetriebenen Gabelstaplern mit Fahrerplatz u.ä. 
Flurförderzeugen zum Be- und Entladen sowie zum Auf- und Abbau ist auf dem 
Messegelände aus Sicherheits- und Regiegründen nur den von der Deutschen Messe 
zugelassenen Messe-Speditionen gestattet. 
 

§6 
 
Diese Messe-Speditionstarife treten mit dem 1. Januar 2008 in Kraft. 
Alle bisherigen Messe-Speditionstarife werden damit ungültig. 
 



 
 

 
 

§7 
 
Folgende Speditionen sind von der Deutschen Messe zugelassen: 
 
 
Agility Fairs & Events  
ehemals GeoLogistics Expo Services GmbH 
Logistikzentrum Messegelände Hannover  
Karlsruherstraße 4 
D-30880 Laatzen 
Fon: +49-(0)511/874157-0  und 89-20318 
Fax: +49-(0)511/874157-99 und 89-20317 
ehannover@agilitylogistics.com 
www.agilitylogistics.com 
 
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG 
Logistikzentrum Messegelände Hannover 
Karlsruherstraße 4 
D-30880 Laatzen 
Fon: +49-(0)511/89-20701 und 820980-0 
Fax: +49 (0)511/820980-20 
exposervice.hannover@kuehne-nagel.com 
www.kuehne-nagel.com 
 
Schenker Deutschland AG 
Logistikzentrum Messegelände Hannover 
Karlsruherstraße 10 
D-30519 Hannover 
Fon:+49-(0)511/89-20061 und 87005-0 
Fax:+49-(0)511/87005-49 
fairs.hannover@schenker.com 
www.schenkerfairs.de 
 



 
 

 
 

 
Messe-Speditionstarif Nr. 1 

Stückgut, Container und Wechselaufbauten 
       

Die folgend aufgeführten Berechnungssätze verstehen sich inkl. aller Nebenkosten 

wie Dispositions- und Kommunikationsgebühren, etc. 
       

1.1. Speditions- u. Lagerentgelte Stückgut    
 für Stückgutsendungen pro angef. 100 kg (max. 2.500 kg/Sendung)*  
       

1.1.1. Entladen des Ankunftsfahr-     
 zeuges und Abstellen der     
 Güter im Messespeditions-     
 lager   8,60 €    
       

1.1.2. Transport vom Messespedi-     
 tionslager zum Messestand     
 einschl. Be- und Entladen     
 des Transportfahrzeuges  12,90 €    
       

1.1.3. Transport vom Messestand zum      
 Messespeditionslager einschl. Be-      
 und Entladen des Transportfahr-     
 zeuges  12,90 €    
       

1.1.4. Beladen des Versand-/Abgangs-     
 fahrzeuges im Messespeditionslager 8,60 €    
       

1.1.5. jedoch minimal je Sendung 200 kg    
       

1.2. Speditionsentgelte für Con- 20´ Container  Wechselaufbau  
 tainer und Wechselaufbauten pro Stück  pro Stück  
       

1.2.1. Angelieferten Container per Hub-     
 gerät vom Trägerfahrzeug ab-     
 laden und auf dem Messegelände     
 im Freien abstellen und später zum     
 Abtransport wieder aufladen, je           191,60 €                    -   €  
       

1.2.2. Container / Wechselaufbau innerhalb     
 des Messegeländes transportieren,     
 (Aufnehmen und Absetzen) je           265,70 €            111,20 €  
       

1.2.3. Behandlung von 40´ Containern nach Tarif Nr. 2    
       

1.2.4. Überstundenzuschläge für Kran- und LKW-Fahrer     
 sowie Transportarbeiter auf die Sätze gemäß    
 Positionen 1.2.1. und 1.2.2.  €/Stunde   
 werktags 17-22 Uhr        8,25 €    
 samstags        8,25 €    
 werktags 22-7  Uhr      16,50 €    
 sonntags      16,50 €    
 feiertags      33,00 €    
       

1.3. sonstige Kosten      
       

1.3.1. Nicht inklusive:      
 Transport-,Lager- und Ausstellungsversicherung gemäß den Tarifen der jeweilig von den Messespeditionen 
 bzw. der Deutschen Messe mit der Eindeckung beauftragten Versicherern.  
       

1.3.2. Lagerungen      
 je 100 kg und Tag                1,80 €     

 
Bemerkungen: 
* Größere Sendungen werden nach Speditionstarif Nr. 2 bzw. nach Einzelvereinbarung abgerechnet. 



 
 

 
 

 
Messe-Speditionstarif Nr. 2 

Gestellung von Personal und Geräten 
       

Die folgend aufgeführten Berechnungssätze verstehen sich inkl. aller Nebenkosten 

wie Dispositionsentgelt, Kommunikationsgebühren, Spezialausrüstung bei Gabelstaplern **, etc. 
       
       

2.1. Personal €/Stunde (Inkl. An/Abfahrt - minimale Berechnung = 1 Std.)  
2.1.1. Vorarbeiter           33,00 €      
2.1.2. Transporthelfer  29,40 €     

       
       

2.2. Gabelstapler einschließlich Fahrer (Inkl. An/Abfahrt - minimale Berechnung = 0,5 Std.)  
 Hubkraft €/Stunde     

2.2.1. bis   4 to  92,20 €      
2.2.2. bis   6 to 102,50 €      
2.2.3. bis   8 to 117,90 €      
2.2.4. bis 10 to 133,40 €      
2.2.5 über 10 to lt. Vereinbarung     

       
       

2.3. Autokrane einschließlich Fahrer (minimale Berechnung = 1,0 Std.)   
 Hubkraft €/Stunde (zuzüglich 1 Std. ges. An/Abfahrtskosten)  

2.3.1. bis    30 to 163,80 €      
2.3.2. bis    40 to 180,30 €      
2.3.3. bis    50 to 203,90 €      
2.3.4. über 50 to lt. Vereinbarung     

       
2.4. Lastkraftwagen, Zugmaschinen mit Tieflader oder Wechselbrücken-Fahrzeug einschließlich Fahrer 

 zulässige Nutzlast  (inkl. An/Abfahrt - minimale Berechnung = 0,5 Std.)  
2.4.1. bis 3,5 to   53,20 €      
2.4.2. bis 7,5 to   61,50 €      
2.4.3. über 7,5 to   82,40 €      

       
       

2.5. LKW-Anhänger und ähnliche Transportmittel ohne Antriebsmotor   
 zulässige Nutzlast  (minimale Berechnung = 1,0 Std.)   

2.5.1. bis   1000 kg   16,70 €           81,40 € pro Tag  
2.5.2. Maschinen -   61,80 €             309,00 € pro Tag  

 Trolley      
       

2.6. Zuschläge auf Positionen 2.1. – 2.4. €/Stunde    
2.6.1. werktags 17-22 Uhr       8,25 €     
2.6.2 samstags       8,25 €     
2.6.3. werktags 22-7 Uhr     16,50 €     
2.6.4. sonntags           16,50 €     
2.6.5. feiertags      33,00 € 

 
   

2.7. Arbeitsbühnen  Preis auf Anfrage    
       
Berechnet werden die vom Aufwand her erforderlichen bzw. vom Auftraggeber angeforderten und von diesem später  
quittierten Einsatzzeiten für Personal bzw. Geräte (bei allen Geräten einschl. Rüstzeiten).  
Angefangene Stunden werden auf volle halbe bzw. ganze Stunden aufgerundet.   

       
       

Nicht inklusive:      
       

Transport-,Lager-, und Ausstellungsversicherung gemäß den Tarifen der jeweilig von den Messespeditionen 
bzw. der Deutschen Messe mit der Eindeckung beauftragten Versicherern.   

       
Hakenlastversicherung / Schwergutrisiko gem. BSK.    

       
** Die in den Berechnungssätzen inkludierte Spezialausrüstung beinhaltet jedoch nicht:  
   Bei Gabelstaplern: Hubhöhe über 550 cm, Kranarm/Galgen, evtl.Anschlagmittel wie Seile/Schäkel  



 
 

 
 

 
Messe-Speditionstarif Nr. 3 

Zollabfertigung von Messegütern beim Zollamt Hannover-Messegelände 
       

3.1. Einfuhr:Löschen der Zoll-Versandscheine, Abfertigung im Carnet- und   
 Zollvormerkverkehr (Verwendungsschein), definitive Einfuhr (Kauf).   
       

3.1.1. je Versandschein               69,80 €   
       

3.1.2. Ausfertigung der Zolldeklaration              28,40 €   
       

3.1.3. zusätzlich je Zolltarifposition                7,20 €   
       

3.1.4. Gebühren für geleistete Zollsicherheit (Zollvormerk) 2 Promille   
 pro angefangenen Monat vom Waren- bzw.     
 Cif-Wert  Mind.             15,90 €   
       

3.1.5. Vorlageprovision für verauslagte Zölle und Steuern (definitive Einfuhr)   
 pro angefangenen Monat  1,5%   
       

3.2. Reexport: Abfertigung auf Zollversandschein, T-Dokument und Carnet   
       

3.2.1. siehe Gebühren zu  Punkt 3.1.1. bis 3.1.3.    
       

3.2.2. Zollversandscheinsicherheit  2 Promille   
 pro angefangenen Monat vom Waren- bzw.    
 Cif-Wert  Mind.             25,30 €   
       

3.3. Alle übrigen Kosten wie Zollbeamtengebühren, Übersetzungen usw. gemäß  
 Aufwand      
       

3.4. Gestellung von Personal für Zollbeschau laut Aufwand nach Messe-   
 Speditionstarif Nr. 2      
       

 
Messe-Speditionstarif Nr. 4 

Leergut 
       

4.1. Übernahme am Messestand, Signieren, Ein- und Auslagern auf messeseitig  
 zugewiesenen Flächen, Rückführung zum Messestand, inkl. aller Nebenkosten wie  
 Dispositions- und Kommunikationsgebühren, Staplerbeihilfe,etc.:   
       
       
 je angefangenen cbm             36,20 €     
       
 Zuschläge      
 Es werden keine Zuschläge (Überstunden-, Nacht-, Wochenend-, Feiertagszuschläge) berechnet. 
       

 
Bemerkungen: 
 
Zum Leergut gehören Verpackungen und Lademittel wie z.B. Paletten und Maschinenschlitten. 
Das Volumen errechnet sich aus dem umschriebenen Quader der übernommenen lagerfähigen 
Einzelpartie. 
 
Das Auseinandernehmen sperriger Verschläge sowie das Stapeln und Bandagieren des Leergutes 
auf dem Messestand werden gesondert nach Messe-Speditionstarif Nr. 2 berechnet. 
 
Kolli, welche außer Verpackungsmaterial auch noch Messegut, Standbaumaterial, Werkzeuge usw. 
enthalten, gelten nicht als Leergut, auch nicht hinsichtlich der Haftung. 
 
Zum Abtransport nicht benötigtes Leergut ist deutlich als Abfall zu kennzeichnen und den 
Entsorgungsunternehmen zu übergeben. 
 
Nicht inklusive: 
 
Transport-, Lager-, und Ausstellungsversicherung gemäß den Tarifen der jeweilig von den Messespeditionen 
bzw. der Deutschen Messe mit der Eindeckung beauftragten Versicherern. 


